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Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
Bad Königshofen i. Grabfeld – Gruppe Mitte – 

vom 20.12.2010 
 
 
 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Zweck-
verband zur Wasserversorgung Bad Königshofen i. Grabfeld – Gruppe Mitte – fol-
gende  
 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung: 
 
 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung Bad Königshofen i. Grabfeld - Gruppe 
Mitte - erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Wasser-
versorgungseinrichtung für das Gebiet der Stadt Bad Königshofen i. Grabfeld (ohne 
Stadtteile Althausen, Aub, Eyershausen, Gabolshausen und Untereßfeld) sowie der 
Gemeinde Aubstadt, der Gemeinde Großeibstadt, der Gemeinde Großbardorf und 
der Gemeinde Sulzfeld (ohne Ortsteile Kleinbardorf und Leinach) einen Beitrag. 
 
 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird erhoben für 
 
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grund-

stücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserver-
sorgungseinrichtung besteht 
 

oder 
 
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 
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§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern 

sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 
Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme. 

 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor 

dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit In-
krafttreten dieser Satzung 

 
 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentü-
mer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 
 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vor-

handenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei 
Grundstücken von mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in un-
beplanten Gebieten 

 
- bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der beitragspflichtigen Geschoss-

fläche, mindestens jedoch 1.500 m², 
 

- bei unbebauten Grundstücken auf 1.500 m² begrenzt. 
 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschos-

sen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachge-
schosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Die Geschoss-
fläche des Dachgeschosses wird ebenfalls nach den Außenmaßen des Gebäu-
des ermittelt. Für die Beitragsberechnung wird die Geschossfläche des Dachge-
schosses zu zwei Dritteln herangezogen. 

Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die an die 
Wasserversorgung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herange-
zogen; das gilt nicht für Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die tatsäch-
lich an die Wasserversorgung angeschlossen sind.  

Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie  
über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 
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(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig 
ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als 
Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstü-
cke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vor-
handene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn 
des Satzes 1, Alternative 1. 

 
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Bei-

tragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil er-
höht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 

 
– im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, so-

weit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet worden sind, 
 
– im Fall der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Ge-

schossflächen sowie im Fall des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfa-
chung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 

 
– im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Ge-

bäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 6, soweit infolge der Nutzungsände-
rung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

 
(5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 

3 festgesetzt worden ist, später bebaut, wird der Beitrag nach Abzug der nach 
Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenz-
ten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, ist für die Be-
rechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem 
der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist.  

 
 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche:   netto 1,00 € 

a) pro m² Geschossfläche: netto 8,30 € 
 
 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
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§ 7 a 
Ablösung des Beitrags 

 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablö-
sungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 
 
 

§ 8 
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Ver-

änderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung des Teils der Grund-
stücksanschlüsse i. S. des § 3 WAS, der sich nicht im öffentlichen Straßengrund 
befindet, ist in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 

Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ab-

lösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsan-
spruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
 
 

§ 9 
Gebührenerhebung 

 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung Bad Königshofen -Gruppe Mitte- erhebt 
für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grund- und Verbrauchsgebüh-
ren. 
 
 
 

§ 9 a  
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn)/Dauerdurchfluss (Q3) der 

verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück 
nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, wird die Grundgebühr 
nach der Summe des Nenndurchflusses/Dauerdurchflusses der einzelnen Was-
serzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenn-
durchfluss/Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasser-
entnahme messen zu können. 



 5

 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit  
 
   

Nenndurchfluss (Qn) 
(EWG - alt) 

entspricht 
Dauerdurchfluss (Q3) 

(MID - neu) 

 
netto 

 bis 2,5 m³/h 4 m³/h 108,00 €/Jahr 

 bis   6  m³/h 10 m³/h 141,00 €/Jahr 

 bis 10  m³/h 16 m³/h 198,00 €/Jahr 

 bis 15  m³/h  258,00 €/Jahr 

 bis 40  m³/h  432,00 €/Jahr 

 bis 60  m³/h und darüber  588,00 €/Jahr 
 

 (3) Für die Überlassung eines Zählerstandrohres oder eines Hydrantenzählers wird 
abweichend von Abs. 2 für jeden angefangenen Monat eine Grundgebühr von 
20,00 € erhoben. 

 
 
 

§ 10 
Verbrauchsgebühr 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der folgenden Absätze nach der 

Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers be-
rechnet. Die Gebühr beträgt netto 1,64 € pro Kubikmeter entnommenen Was-
sers. 

 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. Er ist durch 

den Zweckverband zu schätzen, wenn 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird,  

oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den 

wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 
 
 
 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserabnahme. 
 
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der be-

triebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals erge-
henden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Be-
ginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebüh-
renschuld neu. 
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§ 12 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 

Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist.  

 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen 

Betriebes.  
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
 
 

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Verbrauchsgebühr 

werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.3., 15.6. und 15.9. jeden Jahres Voraus-

zahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leis-
ten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Zweckverband die Hö-
he der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest. 

 
 
 

§ 14 
Mehrwertsteuer 

 
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die Mehrwert-
steuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben. 
 
 
 

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die 
Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über 
den Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen auch unter Vorlage entspre-
chender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 
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§ 16 
Inkrafttreten, Übergangsregelung 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 

vom 01.12.2006 außer Kraft. 
 
(3) Für Beitragstatbestände, für die bereits auf Grund einer früheren Herstellungs-

beitragsregelung ein Herstellungsbeitrag bestandskräftig festgesetzt wurde, wird 
kein Beitrag nach dieser Satzung neu festgesetzt. 

 
 
 
 
Bad Königshofen, den  20.12.2010 
Zweckverband zur Wasserversorgung  
Bad Königshofen i. Grabfeld – Gruppe Mitte – 
 
gez. 
 
T. Helbling  
Verbandsvorsitzender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfügungen: 

I. Diese Satzung wurde mit Schreiben vom 12.10.2010 und 20.12.2010 dem Land-
ratsamt Rhön-Grabfeld per e-Mail vorgelegt. 

II. Die Satzung wurde von der Verbandsversammlung beschlossen am 
28.10.+20.12.2010 

III. Die Satzung wurde ausgefertigt am 20.12.2010 

IV. Die Satzung wurde amtlich bekannt gemacht  
im Amtsblatt Nr. 21 des Landkreises Rhön-Grabfeld vom 22.12.2010 sowie in 
der Ausgabe der Main-Post vom 30.12.2010  
 

 


